
  

Ethnische Gruppen 

Magazinbericht über die deutsche Hauptstadt der
Taschendiebe 

Ein Nachrichtenmagazin analysiert den “Klau-Klüngel” in einer westdeutschen
Großstadt, die eine kleine Gruppe minderjähriger Roma zur Hauptstadt der
Taschendiebe gemacht habe. Geschildert werden die Erfahrungen und Maßnahmen
der Polizei, die – als sie die Täter zunächst als “Roma” bezeichnet habe – sogleich
einen Rüffel der Landesregierung kassiert habe. Heute werde von einer “ethnischen
Minderheit” oder von “Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien” gesprochen. Die
“ethnische Minderheit” stelle derzeit 136 Intensivtäter, manche mit mehr als hundert
Taten. Knapp die Hälfte sei jünger als 14 Jahre und damit nicht einmal strafmündig.
Zitiert wird der Oberbürgermeister, der “volkswirtschaftliche Einbußen” fürchte.
Ältere Leute hätten Angst vor dem Einkaufen. Das Magazin geht ausführlich auf die
gezielten Bemühungen ein, der “Roma-Kriminalität” Herr zu werden. Von einem
Aktionsprogramm, DNS-Tests und Heimerziehung ist die Rede. Erwähnt wird u. a.
auch die Forderung der Organisation “Rom”, zwanzig Sozialarbeiter, darunter auch
Roma, zu finanzieren. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma reicht den Beitrag im
Rahmen einer Sammelbeschwerde beim Deutschen Presserat ein. Auch ein
gemeinnütziger Verein für die Verständigung von Roma und Nicht-Roma beschwert
sich über die Veröffentlichung. Der Ausdruck “Roma-Kriminalität” sei in jedem Fall
diskriminierend, weil er suggeriere, dass Kriminalität eine Gruppeneigenschaft der
Roma wäre. Der Verein wehrt sich auch gegen das Bild, welches das Magazin
zeichne. Nur knapp 3 Prozent von insgesamt 3.000 Rom-Kindern in der Stadt seien
auffällig geworden. Und die große Mehrzahl der Roma-Familien lebe in der Stadt
völlig unauffällig und sei weitgehend integriert. Die Rechtsabteilung des Verlages hält
einen begründbaren Sachzwang für gegeben, über die Gruppe der “Klaukinder”
unter Erwähnung der Tatsache zu berichten, dass es sich dabei um minderjährige
Roma handele. Der Beitrag greife ein spezielles Kriminalitätsproblem auf. Es werde
dabei gerade auch auf die Besonderheiten eingegangen, die dieses Phänomen
bundesweit so einzigartig machten. Zudem sei es nicht möglich, über dieses
Phänomen und seine Besonderheiten zu berichten, ohne darauf einzugehen, worin
der Ursprung dieser Besonderheiten liege: nämlich überwiegend in der besonderen
Situation und im besonderen Status vieler Kinder aus Roma-Familien. Darüber
hinaus sei die Berichterstattung, so die Rechtsabteilung, auch ausgewogen. Es finde
keinerlei Hetze statt. Das Dilemma bei der Darstellung und Benennung von “Nicht-
Deutschen” im vorliegenden Kontext könne praktisch nur durch eine klare
Bezeichnung der Beteiligten vermieden werden. Schließlich habe auch die
Lokalpresse über das Phänomen in der betroffenen Stadt unter Nennung der
beteiligten Roma berichtet. (2003)



Der Beschwerdeausschuss ist der Auffassung, dass der vorliegende Beitrag die
Ziffer 12 des Pressekodex nicht verletzt und die Beschwerden daher zurückzuweisen
sind. Das Gremium erkennt in der Darstellung einen nachvollziehbaren Sachbezug,
welcher rechtfertigt, dass die Zugehörigkeit der Minderjährigen zur Gruppe der Roma
erwähnt wird. Thema der Berichterstattung ist ein spezifisches Kriminalitätsproblem
in einer westdeutschen Großstadt. Dazu äußern sich der Polizeipräsident, sein
Pressesprecher sowie weitere Experten. Für das Verständnis des Vorgangs waren
die Hinweise auf die Ethnie der Betroffenen deshalb notwendig. (B1-217/218/03)

(Siehe auch “Diskriminierung von Roma” B1-212/03 und “Diskriminierung von Sinti
und Roma” B1-213/214/03)

Aktenzeichen:B1-217/218/03
Veröffentlicht am: 01.01.2003
Gegenstand (Ziffer): Diskriminierungen (12);
Entscheidung: unbegründet 
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